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Die Berufsgenossenschaften  

sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Unternehmen der 

deutschen Privatwirtschaft und deren Beschäftigte. Daneben gibt es die 

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. 

Sie haben die Aufgabe, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte 

Gesundheitsgefahren zu verhüten. Beschäftigte, die einen Arbeitsunfall erlitten 

haben oder an einer Berufskrankheit leiden, werden durch die 

Berufsgenossenschaften medizinisch, beruflich und sozial rehabilitiert. Darüber hinaus 

obliegt es den Berufsgenossenschaften, die Unfall- und Krankheitsfolgen durch 

Geldzahlungen finanziell auszugleichen. Im Jahr 2005 waren etwa 46,2 Millionen 

Personen bei den gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 

versichert. 

Bei den Berufsgenossenschaften handelt es sich um Sozialversicherungsträger. Sie 

sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung organisiert und 

finanzieren sich im Wesentlichen aus Beiträgen der ihnen durch Pflichtmitgliedschaft 

zugewiesenen Unternehmen (die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 

erhalten Bundeszuschüsse aus Steuermitteln). 2005 waren etwa 3,2 Millionen 

Unternehmen Mitglied einer gewerblichen Berufsgenossenschaft. 

Derzeit bestehen neun gewerbliche und eine landwirtschaftliche 

Berufsgenossenschaft. Die gewerblichen Berufsgenossenschaften sind nach 

Wirtschaftszweigen gegliedert, die landwirtschaftlichen nach Regionen. 

Beitragserhebung und -berechnung  

Die Berufsgenossenschaften erheben die Beiträge im Umlageverfahren. Die 

Unternehmer werden dabei jeweils zu Beginn eines Jahres für die im vergangenen 

Jahr entstandenen Kosten in Anspruch genommen. Es ist allerdings üblich, dass die 

Berufsgenossenschaften zur Zwischenfinanzierung Beitragsvorschüsse erheben. 

Die Höhe der Beiträge richtet sich dabei unter anderem nach der durchschnittlichen 

Unfallgefahr in der jeweiligen Branche, in der ein Unternehmer dem Schwerpunkt 

seiner Tätigkeit nach tätig ist. Die Berufsgenossenschaften setzen dazu Gefahrtarife 

fest, in denen die einzelnen Gewerbezweige so genannten Gefahrklassen 

zugeordnet werden. 

 Die Gefahrklassen spiegeln das Versicherungsrisiko wider, das in dem jeweiligen 

Gewerbezweig besteht. So ist beispielsweise die Gefahrklasse für Dachdecker höher 

als die für Büroangestellte. 

Ein weiterer Faktor bei der Beitragsberechnung ist die so genannte Lohnsumme, das 

heißt die Summe der vom Unternehmer an seine Beschäftigten gezahlten 



 

 

 

Stand 01/2026 

Arbeitsentgelte. Branchen mit geringen Arbeitsentgelten zahlen auch geringere BG-

Beiträge, während lohnintensive Gewerbezweige höhere Beiträge entrichten 

müssen. 

Einige Berufsgenossenschaften erheben darüber je nach Schadensentwicklung auch 

Beitragsaufschläge oder gewähren Beitragsnachlässe. Die Unternehmer sollen durch 

diese Maßnahmen dazu bewegt werden, die Arbeitssicherheit in ihrem Unternehmen 

zu verbessern. 

 


